
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/12/20 98/13/0236
 JUSLINE Entscheidung
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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §23 Z1;

EStG 1988 §23 Z1;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):98/13/0237 E 20. Dezember 2000

Rechtssatz

Soweit die belBeh darauf hinweist, dass bereits anlässlich einer abgabenbehördlichen Prüfung der Jahre 1978 bis 1982

festgestellt worden sei, dass von den in den Jahren 1976 bis 1983 erworbenen 14 Miethäusern 9 ("in

Eigentumswohnungen") pari?ziert worden seien und die entsprechenden Wohnungen in der Folge nicht mehr (oder

nur mehr kurzfristig bis zum Verkauf) weiter vermietet worden seien, ist der belBeh im Grunde zuzustimmen, dass

eine solche Vorgangsweise für gewerblichen Grundstückshandel spricht (Hinweis E 30.9.1980, 317, 520/80; E

31.5.1983, 82/14/0188).
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